
Ich möchte das Mitteilungsblatt der Gemeinde Kirchberg lesen.

Abo-Bestellschein Kirchberg

  in gedruckter Form in meinem Briefkasten (26,00 € pro Jahr, inkl. MwSt.)

  in digitaler Form als E-Paper (17,30 € pro Jahr, inkl. MwSt.) per Mail an:

Kurzbericht aus der Gemeinde- u. Ortschaftsratsitzung vom 14.09.2021: Blutspender-Ehrung  Als Zeichen des besonderen Dankes und als Anerkennung 
für ihr wiederholtes freiwilliges Blutspenden hat das Rote 
Kreuz vier Bürgern aus unserer Gemeinde eine Auszeich-
nung verliehen. Es erhielten die Blutspender-Ehrennadel in 
Gold für 10-maliges Blutspenden Frau Nadja Baader, Frau 
Rosi Miller-Wetzel, Frau Stefanie Sauter und die Blutspen-
der-Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz für 
25-maliges Blutspenden Herr Armin Briechle.   
Alle Spender haben durch ihre selbstlose Hilfsbereitschaft 
in besonderem Maße dazu beigetragen, das gemeinnützige 
Werk des Deutschen Roten Kreuzes zum Wohle leidender 
Mitmenschen zu sichern. Auch im Namen der Gemeinde 
und der Bürgerschaft sei allen Blutspendern herzlich ge-
dankt. Sie alle leisten vorbildliche Hilfe zugunsten Verletz-
ter und Kranker und sind so manches Mal Lebensretter. 
  

Foto v. links: Armin Briechle, Stefanie Sauter, Rosi Miller- 
Wetzel 
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Wahlaufruf Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am kommenden Sonntag, den 26. September 2021  sind Sie zur Wahl des 20. Deutschen Bundestags 

aufgerufen. Genau 1.499 Wählerinnen und Wähler der Gemeinde Kirchberg an der Iller, darunter viele jun-

ge Bürgerinnen und Bürger, sind wahlberechtigt und haben die Chance, über die zukünftige Entwicklung 

der Bundesrepublik Deutschland mitzubestimmen. 
  
Mit Ihrer Stimme können Sie an der Gestaltung unserer und Ihrer Gegenwart und Zukunft mitwirken. Demo-

kratie lebt durch den Gestaltungswillen der Bürgerinnen und Bürger d.h. wer nicht zur Wahl geht, entzieht 

sich dieser Möglichkeit und verzichtet auf ein Bürgerrecht. Das Recht zu wählen, bietet sich nur in einer 

Demokratie und deshalb unterstützt die Inanspruchnahme dieses Rechts die Demokratie selbst. Ohne 

Wählerinnen und Wähler gibt es keine Demokratie und nur diese bietet politische und persönliche Freiheit. 

  
Bitte verstehen Sie Ihr Wahlrecht als Wahlpflicht – als Ihr „Ja“ zu unserem demokratischen Staat. 

  
Als Bürgermeister der Gemeinde Kirchberg an der Iller appelliere ich an Sie, ihr Wahlrecht auszuüben. 

Die Wahlhandlung erfordert ja nur wenige Minuten Zeit, mit der Sie aber einen wichtigen Beitrag für unser 

Land leisten. 
  
Ihr Jochen Stuber, Bürgermeister   
P.S.: Die Anfahrt zum Wahllokal „Festhalle Kirchberg“ mit dem PKW ist aufgrund der Straßenbaustelle am 

besten von der Gutenzeller Straße her vorzunehmen

Kurzbericht aus der Gemeinderatssit-

zung vom 05.10.2021: 

Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 

Sitzung 14.09.2021: 
Es wird beschlossen, die aktuell laufende Stellenausschrei-

bung „Austräger Mitteilungsblatt in Kirchberg“ auf zwei 

Stellen bzw. Verteilgebiete zu erweitern. 

Ferner wird beschlossen, vom Wagner-Verlag ein Angebot 

bezüglich des Austrägermanagements vom Mitteilungs-

blatt anzufordern. 
  
Baugesuche Der Vorsitzende informiert zum Neubau einer Wohnanlage 

mit 4 Wohneinheiten, Blumenstraße, Flst. 3139/3, Sinnin-

gen. Mit Schreiben vom 13.09.2021 hat das Landratsamt 

Biberach der Antragstellerin mitgeteilt, dass aufgrund der 

fehlenden Befreiung zur Baugrenze ein Bauvorbescheid 

nicht in Aussicht gestellt werden kann. Die Befreiungen 

Zahl der Vollgeschosse, Dachneigung und Baulinie können 

aber in Aussicht gestellt werden. Es existiert bereits ein 

Flurstück in dem Bebauungsgebiet, bei dem von der Zahl 

der Vollgeschosse abgewichen wurde. Im Ergebnis wird 

um Umplanung bezüglich der Baugrenzen gebeten. Die 

geforderte Umplanung unter Einhaltung der Baugrenzen 

wurde am 05.10.21 von der Antragstellerein eingereicht. 

Somit kann das Bauvorhaben nun vom Landratsamt in 

Aussicht gestellt werden. 

  
Vorberatung Haushalt 2022 -

Grundlagen und Mittelfristplanung 

In regelmäßigen Abständen sollen die Gebühren und He-

besätze auf ihre Aktualität überprüft werden. Aufgrund 

der anstehenden Gesetzesänderungen hinsichtlich der 

Grundsteuer stehen hier in den nächsten Jahren ohnehin 

erhebliche Hebesatzanpassungen an, so dass aktuell hier 

Zurückhaltung angesagt ist. Auch bei der Gewerbesteuer 

möchte man in der aktuell sehr schwierigen Situation für 

viele Unternehmer nichts verändern. Es wird einstimmig be-

schlossen, die bisher geltenden Steuern und Gebühren in 

unveränderter Höhe dem Haushalt 2022 zugrunde zu legen. 

Als Vorbereitung für die Erstellung des Haushalts-Entwurfs 

2022 werden die in der Mittelfristplanung vom Haushalt 

2021 für diesen Zeitraum eingeplanten Projekte überprüft 

und auf ihre Wichtigkeit und Priorisierung eingeordnet. 

Wobei Neuentwicklungen entsprechend zu berücksichti-

gen sind. Auf folgende Eckpunkte hat man sich u.a. in der 

Sitzung verständigt: 
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Gemeinde Kirchberg           

   
      -Landkreis Biberach- 

 
Für unsere nigelnagelneue Kindertagesstätte 

mit teiloffenem Konzept suchen wir ab sofort 

 
- eine Gruppenleitung mit 100% 

 
-  eine Teilzeitkraft mit 13 Std./Woche  

 
jeweils unbefristet. 
  
Für nähere Informationen steht Ihnen unsere 

Kindergartenleiterin Frau Melanie Lang unter 

Tel: 0151-23237180 zur Verfügung. 

 
Mehr Infos unter www.kirchberg-iller.de 

 
 

Gemeinde Kirchberg 
- Landkreis Biberach - Für unsere nigelnagelneue Kindertagesstätte mit  

teiloffenem Konzept suchen wir ab sofort 

- eine Gruppenleitung mit 100%  

- eine Teilzeitkraft mit 13 Std./Woche 

jeweils unbefristet. Für nähere Informationen steht Ihnen unsere Kin-

dergartenleiterin Frau Melanie Lang unter Tel: 0151-

23237180 zur Verfügung. Mehr Infos unter www.kirchberg-iller.de 

Dankeschön 
2021   

Herzlichen Dank, an alle über 100 Helferinnen und Helfer, 

Samstag bei schönem Wetter so zahlreich mitgeholfen haben, unsere Gemeinde ein Stück 

sauberer und schöner zu machen. Unser besonderer Dank gilt allen beteiligten Vereinen, 

Organisationen und Einzelpersonen aus Kirchberg und Sinningen

wieder, dass sich auch viele Kinder und Jugendliche an der Aktion beteiligen. 

vorbildlicher und nachahmenswerter Weise wieder tatkräftig mitgeholfen,

und Unrat zu beseitigen. Auch der Badesee wurde von den Tauchern wieder einer Seeputzede 

unterzogen und so einiges an Müll an das Tageslicht befördert. 

an die Helfer in Kirchberg und Sinningen, die nach getaner Arbeit alle Mitstreiter mit einer 

Brotzeit versorgt haben. Die Burghexen werden ihre Umweltaktion auf dem Friedhof wieder am 

Samstag vor Allerheiligen durchführen. 

 
Jochen Stuber, Bürgermeister  Fritz Wohlhüter, Ortsvorsteher

2021 Herzlichen Dank, an alle über 100 Helferinnen und 

Helfer, die am letzten Samstag bei schönem Wetter 

so zahlreich mitgeholfen haben, unsere Gemeinde ein 

Stück sauberer und schöner zu machen. Unser beson-

derer Dank gilt allen beteiligten Vereinen, Organisatio-

nen und Einzelpersonen aus Kirchberg und Sinningen. 

Besonders schön ist es immer wieder, dass sich auch 

viele Kinder und Jugendliche an der Aktion beteiligen. 

Sie alle haben in vorbildlicher und nachahmenswerter 

Weise wieder tatkräftig mitgeholfen, unsere Fluren von 

Müll und Unrat zu beseitigen. Auch der Badesee wurde 

von den Tauchern wieder einer Seeputzede unterzogen 

und so einiges an Müll an das Tageslicht befördert. Ein 

herzliches Dankeschön auch an die Helfer in Kirchberg 

und Sinningen, die nach getaner Arbeit alle Mitstreiter 

mit einer Brotzeit versorgt haben. Die Burghexen wer-

den ihre Umweltaktion auf dem Friedhof wieder am 

Samstag vor Allerheiligen durchführen. 

Jochen Stuber  

Fritz Wohlhüter

Bürgermeister 

Ortsvorsteher

Einwilligungserklärung: Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
haben wir alle technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes 
Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die 
sonstigen datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über si-
chere Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben. Zur Bearbeitung Ihres 
Anliegens werden personenbezogene Daten von Ihnen erhoben, wie z.B. Name, Anschrift, 
Kontaktdaten sowie die notwendigen Angaben zur Bearbeitung. Die Verwendung oder Wei-
tergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte wird ausgeschlossen. In dem Fall eines gebühren-
pflichtigen Vorgangs übermitteln wir zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten 
Daten an den ePayment-Provider. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden.

Es gelten die auf der Rückseite abgedruckten AGB über den Vertrieb von Amts- und 
Mitteilungsblättern der Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG.

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Abonnenten)

Ort, Datum, Unterschrift

DE

Liebe zukünftige Leserinnen und Leser,

das unten aufgeführte SEPA-Lastschriftmandat 
wurde entwickelt, um Ihnen noch mehr Sicherheit 
zu geben. Für Sie ist es bequem und praktisch, wenn 
Ihr Jahresabonnement automatisch abgebucht wird.

SEPA-Lastschriftmandat: Wir ermächtigen die Druck + Verlag Wagner 
GmbH & Co. KG, Zahlungen von unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Über die Einreichung der Lastschriften wird 
die Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG uns rechtzeitig – mindestens jedoch 5 Tage – vor 
Belastung informieren (Prenotifikation). Hinweis: Innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, kann die Erstattung des belasteten Betrages verlangt werden. Es 
gelten dabei die mit unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG | Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim | 07154 8222-20 | abo@duv-wagner.de

Abonnent (Bitte am PC oder in DRUCKSCHRIFT ausfüllen)

Vor- und Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon/E-Mail für Rückfragen

Ort, Datum, Unterschrift



AGB

AGB über den Vertrieb von Amts- und Mitteilungsblättern von Druck + Verlag Wagner 
Stand Januar 2021

1.  Gegenstand der vorliegenden AGB ist der Vertrag über den regelmäßigen Bezug der Printausgaben folgender Amts- und Mittei-
lungsblätter: Achstetten, Ailingen, Amtzell, Baienfurt, Baindt, Bergatreute, Bitz, Bodnegg, Bad Buchau, Dettingen, Deuchelried, 
Dotternhausen, Eggingen, Eriskirch, Erolzheim, Fellbach-Oeffingen, Fischbach, Fronreute, Grünkraut, Gutenzell-Hürbel, Hoheneck, 
Hochdorf, Immenstaad, Kirchberg, Langenenslingen, Albstadt-Laufen, Leupolz-Karsee, Albstadt-Margrethausen, Markdorf, Me-
ckenbeuren, Neidlingen, Neukirch, Neuravensburg, Niederwangen, Oberstadion, Oberteuringen, Ochsenhausen, Albstadt-Onst-
mettingen, Remseck-Pattonville, Pflugfelden, Pfeffingen, Pfullendorf, Rot an der Rot, Schlier, Schomburg, Schwendi, Sigmaringen, 
Tannheim, Ummendorf, Unlingen, Vogt, Waldburg, Warthausen, Wolfegg und Wolpertshausen. Der Vertragsschluss erfolgt durch 
Bestellung des Abonnenten (Auftraggeber) und Annahme durch die Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG; Max-Planck-Straße 14, 
70806 Kornwestheim, durch schriftliche Bestätigung oder durch Beginn der Zustellung. 

2.  Die Höhe des Bezugspreises richtet sich nach der zum jeweiligen Liefertermin gültigen Preisliste des Verlages. Der Bezugspreis 
enthält die anfallenden Zustellkosten sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer. Der Verlag behält sich eine Anpassung der Bezugs-
preise an die wirtschaftlichen Entwicklungen vor. Bezugspreisänderungen werden in dem jeweiligen Blatt bekanntgegeben, eine 
Einzelbenachrichtigung erfolgt nicht. Bei Zahlungsverzug behält sich der Verlag vor, die Zustellung einzustellen. 

3.  Erstmalige Zahlungen per SEPA-Lastschrift werden dem Abonnenten einmalig 5 Tage vor Belastung angezeigt (Voranzeige bzw. 
Prenotifikation). Der Bezugspreis wird jeweils am achten Werktag des abzurechnenden Zeitraumes belastet. 

  Im Falle individueller Erhöhungen oder Verminderungen des zu belastenden Betrages aufgrund folgender Ursachen erfolgt keine 
Voranzeige über den geänderten Abrechnungsbetrag: 

 a)  Bezugsunterbrechungen des Abonnements führen zu keiner Reduzierung des Abrechnungsbetrages nach Maßgabe des Punktes 
7 dieser AGB. 

 b)  Individuell veranlasste einmalige Belastungen oder Gutschriften, beispielsweise Preiserstattung bei Lieferausfällen, führen zu 
den jeweils individuell vereinbarten Erhöhungen bzw. Reduzierungen des Abrechnungsbetrages, ohne dass dem Kunden diese 
Veränderung des Abbuchungsbetrages über eine Prenotifikation angezeigt werden muss. 

  Der Verlag behält sich vor, Rücklastschrift-Gebühren, die aus vom Kunden zu vertretenden Gründen erhoben werden, an diesen 
weiterzuberechnen.

 
4.  Das Abonnement kann mit einer Frist von einem Monat zum Jahresende gekündigt werden. Abo-Kündigungen bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform und sind an Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG; Max-Planck-Straße 14, 70806 Kornwestheim 
zu richten. Zusteller sind zur Entgegennahme von Abbestellungen nicht befugt. 

5. Prospekte sind Bestandteile der Blätter und können aus technischen Gründen in Einzelfällen nicht weggelassen werden. 

6.  Abonnementveränderungen (Reise, Umzug) können nur pünktlich bearbeitet werden, wenn sie spätestens sechs Tage vorher beim 
Verlag vorliegen. 

7.  Bei einer Unterbrechung des Abonnements wird das anteilige Bezugsgeld nicht gutgeschrieben. 

8.  Anderslautende, auch mündliche oder schriftliche Vereinbarungen mit Beauftragten und/oder Erfüllungsgehilfen des Verlages 
haben keine Gültigkeit. 

9.  Für Nichtlieferung, verspätete Lieferung oder Sachschäden im Zuge der Auslieferung der Printausgabe der in Ziff. 1 genannten 
Blätter haftet der Verlag nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Der Verlag haftet nicht für das jeweilige Nichterscheinen der 
Printausgabe der in Ziff. 1 genannten Blätter infolge höherer Gewalt, durch Störung des Arbeitsfriedens sowie im Falle einer 
Betriebsunterbrechung bzw. eines Systemausfalles. Für im Ausland verspätet oder nicht eintreffende Exemplare der in Ziff. 1 ge-
nannten Blätter kann kein Ersatz geleistet werden. 

  Die Haftung des Verlags für Schäden des Kunden durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Verlags, für Personen-
schäden und Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz ist nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen unbeschränkt. Dies 
gilt auch für Schäden, die durch Erfüllungsgehilfen des Verlags verursacht werden. 

10. Gesetzlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesen AGB ist der Wohnsitz des Lesers. 

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand für ein evtl. Mahnverfahren ist der Sitz des Verlages. 

12. Die Datenschutzhinweise für den Abobezug finden Sie hier: Datenschutz

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG | Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim | 07154 8222-20 | abo@duv-wagner.de

https://www.duv-wagner.de/meta/datenschutz/
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